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hier: Informationszugang 

auf Ihren Antrag vom 11.04.2020 hinsichtlich der beiden letzten lebensmittelrechtlichen 

Betriebsüberprüfungen in dem 0.g. Betriebes wird Ihnen folgende Auskunft erteilt: 

Bei der Kontrolle am 24.09.2019 wurden folgende Mängel festgestellt: 

  

Festgestellter Verstoß Verstoß gegen 
  

Mängel in der Betriebshygiene: 

Kartonbühne: 

Die Lüftungsgitter im Deckenbereich über der 
Produktion Il sind zum Teil mit staubartigen 

Ablagerungen verschmutzt. 

An der Hygieneschleuse im Eingangsbereich ist 
kein Warmwasser vorhanden.     

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il Kapitel1Nr.1 der 
VO (EG) 852/2004 

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il Kapitel 1 Nr. 4 der 

VO (EG) 852/2004   
  

Bankverbindung 

Kreissparkasse Heilbronn 

IBAN DE51 6205 0000 0000 0008 59 | BIC HEISDE66XXX 

Seite 1von3 

Sprechzeiten Mo-Fr 08.30 - 12.00 Uhr 

Do 14.00 - 18.00 Uhr



H I N Heilbronn 

> x 1 

Seite 2von3 

  

Der Lammellenvorhang im Durchgang FM Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il Kapitel1Nr.1 der 
29/Becherzuführung FM 28 weist Öffnungen in VO (EG) 852/2004 

den Produktionsbereich auf und ist stellenweise 

verschmutzt. 

Der Wandeckbereich im Durchgang FM Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il Kapitel1Nr.1 der 

29/Becherzuführung FM 28 ist beschädigt. VO (EG) 852/2004 

Im näheren Deckenbereich des Durchgangs FM | Art.4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il KapiteliNr. 1 der 

29/ Becherzuführung FM 28 befindet sich ein VO (EG) 852/2004 
nichtgenutztes offenes Rohr, welches zu 
verschließen ist. 

Der Bodenbereich unter dem Aktenschrank Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il Kapitel1Nr.1 der 
(neben Teamleiterbüro) ist verschmutzt. VO (EG) 852/2004 

Eine Steckdose neben dem Notausgang im Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II Kapitel1Nr.1 der 
Bereich Deckelzuführung FM 49 ist beschädigt. VO (EG) 852/2004 

H2O2-Raum: 

Die Fußboden-, Fenster- und Fensterbank- Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II Kapitel1Nr.1 der 
bereiche sind zum Teil verschmutzt. VO (EG) 852/2004 

Die Heizung, die Heizungsrohre und das Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II KapiteliNr.1 der 

Deckenrohr sind stellenweise korrodiert. VO (EG) 852/2004 

Produktion II-IV: 

Die Fußbodenfliesen im Durchgangsbereich vor | Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il Kapitel 1Nr. 1 der 
Preformaufrichter/Halle II-II sind zum Teil VO (EG) 852/2004 

beschädigt. 

Die Bodenpalette der Bosch 36 ist stellenweise | Art.4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il Kapitel1Nr. 1 der 

korrodiert. VO (EG) 852/2004         

Alle Hygienemängel wurden umgehend beseitigt. Bauliche Mängel wurden ebenfalls zeitnah behoben 
bzw. in Auftrag gegeben.
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Bei der Kontrolle am 04.03.2020 wurden folgende Mängel festgestellt: 

  

Festgestellter Verstoß Verstoß gegen 
  

Mängel in der Betriebshygiene: 

Zentrallager: 

Stellenweise Fliesenschäden im 

Verschmutze Rohrleitungen bzw. stellenweise 

Farbabsplitterungen dieser oberhalb der 
Nachbearbeitung. 

Verschmutze Bodenbereiche des 

Kühltunnelaufzugs. 

Nachbearbeitung OG: 

Beschädigte Fenster im hinteren Bereich. 

Kommissionierung Lager UG: 

Im Deckenbereich stellenweise verschmutze 

Kühlplatten und korrodierte 
Kühlplattenhalterungen.   

Fußbodenbereich vor dem Palettenmagazin 2. 

  

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II Kapitel1Nr. 1 der 
VO (EG) 852/2004 

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II Kapitel1Nr. 1 der 

VO (EG) 852/2004 

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il Kapitel1Nr. 1 der 

VO (EG) 852/2004 

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il Kapitel1Nr.1 der 
VO (EG) 852/2004 

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il Kapitel1Nr.1 der 
VO (EG) 852/2004 

  

Alle Hygienemängel wurden umgehend beseitigt. Bauliche Mängel wurden ebenfalls zeitnah behoben 
bzw. in Auftrag gegeben. 

Hinweis: 

Auskünfte nach dem VIG dienen der individuellen Information des Antragstellers. Die weitere 

Verwendung der Informationen durch die Antragsteller wird durch das VIG nicht geregelt und liegt 
allein in der eigenen Verantwortung der Verbraucher. Die Beantwortung der derzeit kontrovers 

diskutierten Frage, inwieweit eine Veröffentlichung über Internetplattformen wie „Topf Secret“ 

zulässig ist oder Abwehransprüche der betroffenen Unternehmen bestehen, liegt nicht im 

Aufgabenbereich der Verwaltung und ist daher auch nicht Gegenstand der vorliegenden Auskunft. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftra 

 


